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 Veröffentlicht am 28.11.1995

Norm

StGB §99 Abs2 F

Rechtssatz

Für die Quali kation der Bereitung von besonderen Qualen ist die zeitliche Komponente nur insoweit von Bedeutung,

als eine erhebliche Intensität der physischen und/oder psychischen Beeinträchtigung mit einer gewissen Dauer dieses

Zustandes zusammentreffen muß, sodaß das Opfer dadurch insgesamt außergewöhnlich belastet ist.
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